
gildemeister Aktiengesellschaft Bielefeld 

isin-Code: de0005878003

Wertpapierkennnummer (wkn): 587800

109. ordentliche Hauptversammlung
Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Freitag, den

13. Mai 2011, 10.00 Uhr, im Saal 1 der Stadthalle Bielefeld in Bielefeld,

Willy-Brandt-Platz 1, stattfindenden 109. ordentlichen Hauptversammlung ein.
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4

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der gildemeister Aktiengesellschaft und

des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2010 mit den Lageberichten

für die gildemeister Aktiengesellschaft und den Konzern einschließlich der erläu-

ternden Berichte des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315

Abs. 4 hgb, dem Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns

für das Geschäftsjahr 2010 sowie dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäfts-

jahr 2010. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den 

Konzernabschluss gemäß §§ 172, 173 AktG am 15. März 2011 gebilligt und 

den Jahresabschluss damit festgestellt. Damit entfällt eine Feststellung durch die

Hauptversammlung. Jahresabschluss und Lagebericht, Konzernabschluss und 

Konzernlagebericht, Bericht des Aufsichtsrates und Bericht des Vorstandes mit den 

Erläuterungen übernahmerechtlicher Angaben sind der Hauptversammlung rechtzeitig 

zugänglich gemacht worden. Einer Beschlussfassung nach dem Aktiengesetz bedarf 

es nicht.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2010

in Höhe von € 2.983.993,58 auf neue Rechnung vorzutragen. 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2010 amtierenden 

Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen. 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2010 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu erteilen.

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt – auf Empfehlung des Finanz- und Prüfungsausschusses –

vor, die kpmg ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und zum

Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen.

1.

2.

3.

4.

5.
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Informationen 

Von der Einberufung der Hauptversammlung an sind die unter Tagesordnungspunkt 1

genannten Unterlagen, die alle auch in der Hauptversammlung am 13. Mai ausliegen

werden, auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.gildemeister.com über den

Link „Hauptversammlung“ abrufbar.

Weitere Angaben zur Einberufung

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der 

Gesellschaft eingeteilt in 50.140.203 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. 

Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine 

eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt 

damit im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 50.140.203.

2. Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und 

Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind

nur diejenigen Personen berechtigt, die den Nachweis erbringen, zu Beginn des 

21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. am 22. April 2011, 00.00 Uhr (Nachweis-

stichtag), Aktionäre der Gesellschaft zu sein, und die sich zur Hauptversammlung 

anmelden. Der Nachweis erfolgt durch einen vom depotführenden Kreditinstitut 

oder Finanzdienstleister auf den Nachweisstichtag erstellten Nachweis des Anteils-

besitzes. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung 

oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht 

hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemisst sich 

dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag.

Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteils-

besitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des 

Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang 

des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstich-

tag maßgeblich; d.h., Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben

keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des 

Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstich-

tag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach

Aktionär werden, sind für die von ihnen gehaltenen Aktien grundsätzlich nicht 

teilnahme- und stimmberechtigt; etwas anderes gilt nur dann, soweit sie sich vom 

Vorbesitzer, welcher die Aktien zum Nachweisstichtag noch gehalten hat, bevoll-

mächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen.
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Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen spätestens bis zum 

Ablauf des 06. Mai 2011 bei der nachstehend genannten Anmeldestelle eingehen. 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder 

englischer Sprache abgefasst sein. Für den Nachweis genügt die Textform.

Anmeldestelle:

gildemeister Aktiengesellschaft

c /o UniCredit Bank ag

cbs50hv

d-80311 München

deutschland

Telefax: +49 (0) 89 54 00 - 25 19

E-Mail: hauptversammlungen@unicreditgroup.de

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den 

Aktionären von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Teilnahme an der Hauptver-

sammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen,

bitten wir die Aktionäre, frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut

anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und Übersendung des Nachweises des

maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut

vorgenommen.

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können

ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine

Aktionärsvereinigung oder die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter,

ausüben lassen. Auch dann sind für den betreffenden Aktienbestand eine fristgemäße

Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Ein Vollmachtsformular

erhalten Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Die Erteilung der Vollmacht und

der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Text-

form;  der Widerruf einer erteilten Vollmacht erfolgt durch Erklärung in Textform oder

formfrei durch persönliches Erscheinen des Aktionärs bzw. Vollmachtgebers auf der

Hauptversammlung. Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch 

geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Voll-

macht an der Einlasskontrolle vorweist. Erfolgt die Erteilung der Vollmacht durch 

Erklärung gegenüber der Gesellschaft, erübrigt sich ein gesonderter Nachweis über 

die Erteilung der Bevollmächtigung.

Für die Erteilung einer Vollmacht gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die

Übermittlung des Nachweises einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten 

Vollmacht bzw. deren Widerruf steht nachfolgend genannte Adresse zur Verfügung:

gildemeister Aktiengesellschaft
Investor Relations
André Danks
Gildemeisterstraße 60

d-33689 Bielefeld
Telefax: +49 (0) 52 05 74 - 32 73
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Die Erteilung einer Vollmacht gegenüber der Gesellschaft, ihr Widerruf und die 

Übermittlung des Nachweises einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten 

Vollmacht bzw. deren Widerruf können durch die Aktionäre auch auf elektronischem 

Wege erfolgen über folgende E-Mail-Adresse:

Gildemeister-HV2011@computershare.de

Bei der Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen 

nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen sind in der Regel Besonderheiten 

zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind.

Aktionären, die sich ordnungsgemäß angemeldet haben, bietet die Gesellschaft als

besonderen Service an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter vor der

Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Den von der Gesellschaft benannte Stimm-

rechtsvertretern müssen neben einer Vollmacht auch Weisungen für die Ausübung

des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungs-

gemäß abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen 

ausüben.

Die Vollmacht und Weisungen sind in Textform zu erteilen. Formulare zur Vollmachts-

und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

werden jeder Eintrittskarte beigefügt. Vollmacht und Weisungen an die von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und ein etwaiger Widerruf müssen, 

sofern keine elektronische Übermittlung erfolgt (hierzu nachfolgend) bis zum 

11. Mai 2011, 12.00 Uhr mittags, bei der Gesellschaft unter nachfolgender Adresse 

eingehen:

gildemeister Aktiengesellschaft

Investor Relations

André Danks

Gildemeisterstraße 60

d-33689 Bielefeld

Telefax: +49 (0) 52 05 74 - 32 73

Die Erteilung einer Vollmacht nebst Weisungen gegenüber dem von der Gesellschaft

benannten Stimmrechtsvertreter sowie ein etwaiger Widerruf kann auch auf elektro-

nischem Wege erfolgen und zwar auch noch während der Hauptversammlung bis 

zum Ende der Generaldebatte über folgende E-Mail-Adresse:

Gildemeister-HV2011@computershare.de

Weitere Informationen zur Anmeldung und zur Erteilung von Vollmachten sowie die

entsprechenden Formulare für die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht finden sich

in den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden, und sind auch im Internet 

unter www.gildemeister.com über den Link „Hauptversammlung“ abrufbar.
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4. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit 

gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von € 500.000,00 am Grund-

kapital erreichen, das entspricht 192.308 Stückaktien, können verlangen, dass Gegen-

stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Das Verlangen ist

schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss bei der Gesellschaft 

spätestens am 12. April 2011 (24.00 Uhr) eingehen. Jedem neuen Gegenstand der Tages-

ordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Anträge von 

Aktionären zur Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG sind an folgende

Adresse der Gesellschaft zu Händen des Vorstandes zu richten:

gildemeister Aktiengesellschaft

Vorstand

Gildemeisterstraße 60

d-33689 Bielefeld

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor

dem Tag der Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind. Bei der Berechnung 

dieser drei Monate bestehen nach § 70 AktG bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten, 

auf die hiermit ausdrücklich verwiesen wird.

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach

Zugang des Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger in der gesamten Euro-

päischen Union bekanntgemacht. Sie werden außerdem unter der Internetadresse

www.gildemeister.com unter dem Link „Hauptversammlung“ bekanntgemacht und

den Aktionären mitgeteilt.

5. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 127 AktG

Die Aktionäre können Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand und / oder

Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung an die Gesellschaft stellen

sowie Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers (Tagesordnungspunkt 5) machen.

Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge sind ausschließlich an die nachstehende Adresse

zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden

nicht berücksichtigt.

gildemeister Aktiengesellschaft

Investor Relations

André Danks

Gildemeisterstraße 60

d-33689 Bielefeld

Telefax: +49 (0) 52 05 74 - 32 73

E-Mail: ir@gildemeister.com
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Bis spätestens zum Ablauf des 28. April 2011 bei vorstehender Adresse mit Nachweis

der Aktionärseigenschaft eingegangene und zugänglich zu machende Gegenanträge 

und Wahlvorschläge werden im Internet unter www.gildemeister.com über den Link 

„Hauptversammlung“ unverzüglich veröffentlicht. Etwaige Stellungnahmen der 

Verwaltung werden nach dem 28. April 2011 ebenfalls unter der genannten Internet-

adresse veröffentlicht.

6. Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft

über Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der rechtlichen und geschäft-

lichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns

und den im Konzernabschluss eingebundenen Unternehmen zu geben, soweit sie

zur sachgerechten Beurteilung der Themen der Tagesordnung erforderlich ist. Aus-

kunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen

der Aussprache zu stellen.

Von der Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3

AktG genannten Gründen absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach ver-

nünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem ver-

bundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen (z. B keine

Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen). Nach der Satzung ist der Versammlungs-

leiter ermächtigt, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu

beschränken.

7. Veröffentlichungen auf der Internetseite

Der Inhalt dieser Einberufung inklusive der Erläuterungen, wenn zu einem Gegen-

stand der Tagesordnung kein Beschluss gefasst werden soll, die der Versammlung 

zugänglich zu machenden Unterlagen inklusive der Geschäftsberichte, die Gesamt-

zahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, der Versammlung 

unverzüglich zugänglich zu machende Verlangen von Aktionären auf Ergänzung der 

Tagesordnung im Sinne von § 122 Abs. 2 AktG und zahlreiche weitere Informationen

zur Hauptversammlung stehen auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.gildemeister.com über den Link „Hauptversammlung“ zur Verfügung. 

Nach Abschluss der Hauptversammlung wird die Rede des Vorstandsvorsitzenden 

über vorstehende Internetseite als Aufzeichnung zur Verfügung stehen.

Bielefeld, im März 2011 gildemeister Aktiengesellschaft

Der Vorstand
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b66

Veranstaltungsort: 

Stadthalle Bielefeld, Nähe Hauptbahnhof

Parkmöglichkeit: 

Kostenfreie Parkplätze für Besucher 

der Hauptversammlung stehen in den

Parkhäusern p1 (Parkhaus Stadthalle)

und p2 (Parkdepot CineStar-Tiefgarage)

zur Verfügung.

Weitere Informationen / Organisation:

Investor Relations

Herr André Danks

Tel.: +49 (0) 52 05 / 74 - 30 28

Fax: +49 (0) 52 05 / 74 - 32 73

andre.danks@gildemeister.com

Investor Relations

Herr Frank Ossenschmidt

Tel.: +49 (0) 52 05 / 74 - 30 73

Fax: +49 (0) 52 05 / 74 - 32 73

frank.ossenschmidt@gildemeister.com

Public Relations

Frau Tanja Figge

Tel.: +49 (0) 52 05 / 74 - 30 01

Fax: +49 (0) 52 05 / 74 - 30 81

tanja.figge@gildemeister.com

gildemeister Aktiengesellschaft

Gildemeisterstraße 60, d-33689 Bielefeld

Amtsgericht Bielefeld hrb 7144

Tel.: +49 (0) 52 05 / 74 - 0

Fax: +49 (0) 52 05 / 74 - 30 81

info@gildemeister.com, www.gildemeister.com
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